
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/10/7 Ra 2020/16/0145
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.2020

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs4

VwGG §34 Abs1

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2020/16/0128 B 27.11.2020

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2015/08/0093 B 1. September 2015 RS 1

Stammrechtssatz

Trotz Fehlens einer ausdrücklichen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu einer konkreten Fallgestaltung

liegt dann keine erhebliche Rechtsfrage vor, wenn das Gesetz selbst eine klare, eindeutige Regelung trifft.
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